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Stromnetz am Limit
Hausbesitzer müssen jahrelang auf den Anschluss ihrer Solaranlage warten – der Ausbau der lokalen Netze erweist sich als Flaschenhals

DAVID VONPLON

Der Ausbau der Photovoltaik hat
Fahrt aufgenommen. Jeden Tag wer-
den schweizweit über 200 neue Anla-
gen installiert, die meisten davon auf
den Dächern von Wohnhäusern oder
Industriebetrieben. Schon im laufenden
Jahr wird die Solarenergie erstmals über
10 Prozent des Jahresbedarfs liefern –
mehr als die beiden Reaktoren in Bez-
nau zusammen. Geht es nach dem Wil-
len des Volkes, soll dies nur der Anfang
sein: Bis 2035 soll die Menge an produ-
zierter Sonnenenergie noch einmal ver-
fünffacht werden. So steht es im neuen
Stromgesetz, welches das Stimmvolk am
9. Juni angenommen hat.

Unterschlagen wird in den forschen
Wachstumsplänen, dass es für die So-
larwende auch einen Ausbau der Netze
braucht. Und dieser erweist sich je län-
ger, je mehr als Flaschenhals. «Es kommt
immer häufiger vor, dass wir Kundinnen
und Kunden den Anschluss einer Solar-
anlage nicht bewilligen können, weil das
bestehende Verteilnetz nicht leistungs-
fähig genug ist», sagt Andreas Ebner,
Leiter Netzplanung und Projekte bei der
Berner BKW, der Betreiberin des gröss-
ten Verteilnetzes in der Schweiz.

Noch handle es sich, gemessen an
der Gesamtzahl der gebauten Solar-
anlagen, um vergleichsweise wenig Fälle.
So könne man noch immer 85 Prozent
der neuen Solaranlagen auch ohne Aus-
bau des Netzes anschliessen. In Zukunft
würden solche Fälle allerdings viel öfter
auftreten. «Wir befürchten, dass die
Energiewende aufgrund der zu wenig
starken Netzinfrastruktur abgewürgt
wird», sagt Ebner.

Anspruchsvolle Aufgabe

Die gleiche Sorge treibt auch die Axpo-
Tochter CKW um, die in der Zentral-
schweiz rund 200 000 Kunden mit Strom
versorgt. «Durch den starken Ausbau
der Photovoltaik sind die Kapazitäts-
reserven im Verteilnetz an gewissen
Stellen ausgeschöpft. Bevor eine neue
Anlage Strom einspeisen kann, sind
Ausbauten nötig», sagt der Sprecher
Marcel Schmid. Die Wartezeit könne je
nach Situation mehrere Jahre dauern,
auch wenn dies noch Ausnahmefälle
seien. Derzeit könnten noch gut 80 Pro-
zent der Anlagen sofort ans Netz ange-
schlossen werden.

Akuter Ausbaubedarf besteht dabei
weniger in den grossen Städten als viel-
mehr in der Hüsli-Schweiz in der Peri-
pherie. Nirgendwo schreitet die Energie-
wende schneller voran als in den Quar-
tieren, in denen die Einfamilienhäuser
in Reih und Glied stehen. Immer grös-

sere Mengen Strom werden dort auf den
Dächern produziert – es werden Lade-
stationen für E-Autos installiert und im
grossen Stil Ölheizungen herausgerissen
und durch Wärmepumpen ersetzt.

Die starke Zunahme bei Verbrauch
und Erzeugung von Strom führt dazu,
dass die bestehende Netzinfrastruktur
an den Anschlag gerät. Was die Auf-
gabe der Stromfirmen anspruchsvoll
macht: Verteilnetze müssen in jedem
Abschnitt auf die mögliche Maximal-
belastung des Netzes ausgelegt wer-
den. Als «Worst Case» bezeichnet der
BKW-Mann Ebner ein wolkenloses
Wochenende im Juni. Dann produzie-
ren die Solaranlagen auf den Dächern
am meisten Strom. «Da viele Hausbesit-
zer an diesen Tagen nicht daheim sind,
wird der Strom fast ausschliesslich ein-
gespeist. Damit gerät das Verteilnetz im
Quartier rasch an Grenzen.»

Um den zu Spitzenzeiten reich-
lich fliessenden Solarstrom aufzuneh-
men und abzutransportieren, reicht es
in vielen Fällen, das bestehende Netz
bloss zu verstärken, indem dickere Ka-
bel verlegt werden. Häufig aber braucht
es mehr: neue Trafostationen etwa oder
neue Leitungen. Doch wie beim Bau

von Windrädern, Wasserkraftwerken
und alpinen Solarparks auch sind beim
Ausbau des Verteilnetzes die regulato-
rischen Hürden hoch.

«Netzexpress» weist Lücken auf

Welche Probleme sich beim Netzausbau
stellen, illustriert Ebner an einem aktu-
ellen Fall in einer Gemeinde im eige-
nen Versorgungsgebiet. Dort musste die
BKW vor zwei Jahren einer Hauseigen-
tümerin das Anschlussgesuch verweh-
ren, bis eine neue Trafostation instal-
liert wird. Im Quartier jedoch fand sich
kein öffentlicher Grund, der für den
Bau einer solchen Anlage genutzt wer-
den konnte. Ebenfalls lehnten die umlie-
genden privaten Grundstückeigentümer
es ab, für ein solches Bauvorhaben Land
zur Verfügung zu stellen.

Schliesslich erhielt die Netzbetrei-
berin von einem Bauern das Einver-
ständnis, in der nahe gelegenen Land-
wirtschaftszone die Trafostation zu er-
richten. Doch die Behörden stoppten
die Pläne aus raumplanerischen Grün-
den. Gemäss einem Urteil des Bundes-
gerichts leistet ein solches Vorhaben der
Zersiedelung der Schweiz Vorschub.

BKW und Hausbesitzerin stehen
deshalb immer noch mit leeren Händen
da. «Solange das Netz nicht ausgebaut
wird, können wir im Quartier keine wei-
teren Solaranlagen anschliessen», sagt
Andreas Ebner. In Zukunft dürften sol-
che Fälle vermehrt eintreten. Im Ver-
sorgungsgebiet der BKW gibt es derzeit
6000 Trafostationen. Um die im Strom-
gesetz verankerten Ziele zu erreichen,
müssen bis ins Jahr 2050 3000 weitere
hinzukommen.

Ähnliche Erfahrungen macht in der
Innerschweiz die CKW. «Im bebau-
ten Gebiet ist die Suche nach Stand-
orten sehr aufwendig», sagt der Spre-
cher Schmid, «und ausserhalb der Bau-
zone sorgen die komplizierten Verfah-
ren für Verzögerungen und unnötig
grossen administrativen Aufwand.» Hier
seien dringend bessere Rahmenbedin-
gungen nötig.

Energieminister Albert Rösti hat
derweil ebenfalls erkannt, dass die Ener-
giewende nur gelingen kann, wenn dazu
im Gleichschritt die Netzinfrastruktur
ausgebaut wird. Mit dem sogenannten
Netzexpress sollen die Bewilligungsver-
fahren gestrafft und vereinfacht wer-
den. Allerdings zielt die Beschleuni-

gungsvorlage lediglich auf die höheren
Spannungsebenen – das Verteilnetz wird
in der Vorlage weitgehend ausgeklam-
mert. Ein Fehler, findet Ebner: «Auf
den unteren Netzebenen ist der Investi-
tionsbedarf am grössten. Entsprechend
wichtig ist, dass auch hier schneller aus-
gebaut werden kann.»

Die BKW fordert, dass der Bund in
der Vorlage auch die Verteilnetze be-
rücksichtige. «Es braucht verkürzte, ver-
einfachte Genehmigungsverfahren auf
allen Netzebenen», sagt Ebner. Zudem
soll der Netzausbau auch in der Raum-
planung erleichtert werden, etwa indem
Trafostationen auch ausserhalb von
Bauzonen bewilligt werden können.

Da es Jahre dauern dürfte, bis diese
Massnahmen umgesetzt sind, greifen die
Stromfirmen nun zu resoluteren Mit-
teln, um die Problematik zu entschärfen.
Konkret wollen sie künftig die Leistung
von Solaranlagen drosseln, um das Netz
zu entlasten.

Möglich macht diese Massnahme
das neue Stromgesetz. Tritt dieses An-
fang Jahr in Kraft, können die Ener-
gieversorger die ins Netz eingespeiste
Leistung limitieren – und das nicht nur,
wenn eine unmittelbare Gefährdung des
Netzbetriebs vorliegt. Eine Zustimmung
des Hauseigentümers brauchen sie da-
für nicht. Wird sie von den Netzbetrei-
bern umgesetzt, hat die Massnahme eine
grosse Wirkung: Mit einer Begrenzung
der Solaranlagen auf 70 Prozent kann
der Ausbaubedarf beim Netz um 30 Pro-
zent gesenkt werden.

Drosselung droht

Die Solaranlagenbesitzer müssen der-
weil bloss auf einen geringen Anteil der
Energie verzichten. Da die Leistungs-
spitze der PV-Anlagen nur an wenigen
Sommertagen ausgeschöpft wird, betra-
gen die Einbussen beim Strom gemäss
einer Studie der Fachhochschule Bern
übers Jahr gesehen bloss etwa 3 Prozent.
Bei einer durchschnittlichen Anlage auf
einem Einfamilienhaus ginge den Besit-
zern damit pro Jahr ein tiefer einstelliger
Frankenbetrag verloren. Im Gegenzug
könnte allerdings viel Geld beim Netz-
ausbau eingespart werden, was gemäss
den Stromfirmen zu weniger stark stei-
genden Tarifen führt.

Die BKW beabsichtigt deshalb, in
ihrem Versorgungsgebiet die Leistung
aller neu installierten Solaranlagen
fortan fix auf 70 Prozent zu begren-
zen. Dazu allerdings braucht sie erst
grünes Licht vom Bundesrat, der der-
zeit eine entsprechende Verordnung
finalisiert. Sicher ist: Die Herausforde-
rung, das Netz rechtzeitig auszubauen,
bleibt immens.

An sonnigenWochenenden im Juni prodzieren Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern zu viel Strom. GAETAN BALLY / KEYSTONE

Gegen eine «EU-Passivmitgliedschaft»
Kompass Europa lanciert Volksinitiative gegen institutionelle Verträge mit der EU

CHRISTINA NEUHAUS

Die Organisation Kompass Europa be-
stand lange im Wesentlichen aus den
Gründern der Partners Group: Alfred
Gantner, Marcel Erni und Urs Wietlis-
bach. Die drei ehemaligen Goldman-
Sachs-Banker haben es mit ihrem auf
Private Equity spezialisierten Unter-
nehmen zu einem Milliardenvermögen
gebracht. Doch die drei Partner verbin-
det mehr als Finanzdienstleistungen.
Sie sind der Überzeugung, dass sich
die Schweiz nicht institutionell an die
EU anbinden sollte. Man trete für eine
weltoffene Aussenwirtschaftspolitik mit
allen Handelspartnern ein – nicht nur
mit den europäischen, heisst es im Ma-
nifest, das die Gruppe als Reaktion auf
den mittlerweile Geschichte geworde-
nen Rahmenvertrag publiziert hat.

Eine Weiterentwicklung der Be-
ziehungen zwischen der EU und der
Schweiz sei zwar erstrebenswert, heisst
es weiter, aber die Zusammenarbeit
müsse auf Augenhöhe stattfinden. Die

demokratischen Strukturen der Schweiz,
die völkerrechtliche Souveränität, die
demokratischen Institutionen und die
föderalistischen Strukturen dürften kei-
nesfalls infrage gestellt werden. Das
gelte insbesondere auch für die damit
verbundenen Volksrechte.

Keine Rechtsübernahme

Ihre Skepsis gegenüber dem Rahmen-
vertrag hat die Organisation auch auf
das neue Paket übertragen. Am Mon-
tag wird Kompass Europa in Bern eine
Initiative mit dem Namen «Für eine
direktdemokratische und wettbewerbs-
fähige Schweiz» lancieren. Ziel des ge-
planten Volksbegehrens: ein institutio-
nelles Abkommen mit der EU unter
den bekannten Bedingungen und eine
«EU-Passivmitgliedschaft» zu verhin-
dern. Zu diesem Zweck solle eine
sachbereichsübergreifende dynami-
sche Rechtsübernahme mittels Ver-
fassungsänderung verunmöglicht wer-
den. Wie die Initiative konkret formu-

liert ist, geht aus der letzte Woche ver-
sandten Medieneinladung nicht hervor.
Aber das Ziel ist klar: Zu einem insti-
tutionellen Abkommen mit der EU soll
es unter den bekannten Rahmenbedin-
gungen nicht kommen.

Offenbar hat die Organisation die
vergangenen Monate gut genützt, denn
sie ist grösser und breiter geworden.
Neben den drei Partners-Group-Grün-
dern und anderen Wirtschaftsvertretern
engagieren sich neu auch Prominente
aus Kultur, Sport und Wissenschaft bei
Kompass Europa. Unter ihnen: Kurt
Aeschbacher, Bernhard Russi und Die-
ter Meier.

Der Auftakt zum Initiativstart ist
klug gewählt. Bis Ende Jahr wollen der
Bundesrat und die EU eine Art Bilate-
rale III unter Dach und Fach bringen,
und in der vergangenen Woche haben
die Schweiz und die EU engagierte Ver-
handlungen geführt. Nach dem Abbruch
im Mai 2021 hatte es eine Weile gedau-
ert, bis es zu einer Wiederannäherung
kam. Drei Jahre später verabschiedete

der Bundesrat ein neues Verhandlungs-
mandat, und die Gespräche wurden wie-
der aufgenommen.

Das neue Abkommen orientiert
sich zwar am alten, enthält aber ei-
nige wesentliche Änderungen: Statt an
einem Rahmenvertrag orientieren sich
die Schweiz und die EU-Kommission
an einem Paketansatz für die betroffe-
nen Abkommen. Die im Rahmenver-
trag verankerte «Super-Guillotineklau-
sel», die dazu geführt hätte, dass bei der
Kündigung eines Abkommens auch alle
anderen unterstellten Verträge gekün-
digt worden wären, entfällt.

Über Zuwanderung reden

Das Paket umfasst auch neue Abkom-
men zu den Themen Strom, Lebensmit-
telsicherheit und Gesundheit. Zudem
will der Bundesrat neu über die Zuwan-
derung reden. Konkret soll eine Ventil-
klausel ausgehandelt werden, die es der
Schweiz erlaubt, die Zuwanderung zu
drosseln, wenn die negativen Auswir-

kungen auf die Gesellschaft und die
Wirtschaft zu gross würden.

Was der genaue der Stand der Ver-
handlungen ist, ist unbekannt. Offenbar
wurden aber verschiedene Verbesse-
rungen erreicht. So etwa im Bereich der
Streitschlichtung. Sind sich die Schweiz
und die EU uneins über die Umsetzung
eines Vertrags oder weigert sich die
Schweiz, etwas umzusetzen, das nach
EU-Recht nötig wäre, haben beide Par-
teien die Möglichkeit, ein Schiedsgericht
anzurufen. In letzter Instanz entschei-
det dann der Europäische Gerichtshof
(EuGH), ob EU-Recht verletzt wurde
oder nicht. Ist dies der Fall, kann die EU
die Schweiz nicht einfach abstrafen. Die
Schweiz kann EU-Gesetze weiterhin ab-
lehnen. Aber sie muss Gegenmassnah-
men gewärtigen, und die müssen ver-
hältnismässig sein. Ob sie das sind, ent-
scheidet dann das Schiedsgericht, in
dem beide Partner vertreten sind. Und
das ohne Mitsprache des EuGH. Dies
als Absicherung des kleineren Partners
vor den «Nadelstichen» der EU.


